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Von insgesamt 9 Behörden und Trägern öffentlicher Belange wurden Stellungnahmen 
eingereicht, davon sind zwei Stellungnahmen abwägungsrelevant: 

 Bezirksregierung Köln, Dez. 53 

 Bergischer Energie- und Wasser GmbH, Wipperfürth 

 IHK zu Köln, Zweigstelle Oberberg, Gummersbach 

 Bezirksregierung Düsseldorf, Dez. 22 (Kampfmittelbeseitigungsdienst) 

 Stadt Remscheid 

 PLEdoc GmbH, Essen 

 Westnetz GmbH, Dortmund 

 EWR GmbH, Remscheid 

 Vodafone NRW GmbH, Kassel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnisse der öffentliche Auslegung 
Öffentliche Auslegung 15.12.2020 bis 22.01.2021 

Von Bürgerinnen und Bürgern wurden im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 
(2) BauGB keine Anregungen zu dem Entwurf des BP Nr. 56, 4. Änderung, vorgebracht. 
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Die Hinweise und Anregungen der Bezirksregierung Köln, Dez. 53 (Immissionsschutz) 
werden wie folgt beantwortet und im Bebauungsplan berücksichtigt:  

 

Es wurden Bedenken dahingehend geäußert, dass mit der gewählten Festsetzung 1.1.3  
eine Ansiedlung von Betrieben, die zwar keiner der ausgeschlossenen Abstandsklassen 
zugehörig sind, jedoch mit gefährlichen Stoffen umgehen und sich für diese ein 
Achtungsabstand von 0 m ergibt, grundsätzlich zulässig wäre. Dies sei auch der Fall, 
obwohl die Abstandsklasse I den Abstand von 0 - 200 m definiert, mit der Festsetzung 
ausgeschlossen würde. 

 

 

Die allgemein mögliche Ansiedlung von Betrieben, die mit gefährlichen Stoffen umgehen, 
ist aber aufgrund der Nähe zu der Wohnbebauung nicht Ziel der Planung. 

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass über die inhaltlichen Ziele der 
Bauleitplanung kein Dissenz besteht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnisse der öffentliche Auslegung 
Öffentliche Auslegung 15.12.2020 bis 22.01.2021 



Präsentation Titel der Veranstaltung    Seite 5 

 Die Festsetzung unter Ziff. 1.13 wird geändert: 

1.1.3 Nicht zulässige Nutzungen unter Berücksichtigung des Umgangs mit 
Gefahrenstoffen 

Innerhalb des Gewerbegebietes sind gemäß § 1 Abs. 4 Ziff. 2 BauNVO alle Anlagen 
nicht zulässig, die einen Betriebsbereich i.S.v. § 3 Abs. 5a BImSchG bilden oder 
Bestandteil eines solchen Betriebsbereiches wären. und die aufgrund der dort 
vorhandenen Stoffe den Klassen I bis IV des Leitfadens „Empfehlungen für Abstände 
zwischen Betriebsbereichen nach der Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen 
Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung – Umsetzung § 50 BImSchG“ der 
Kommission für Anlagensicherheit (2. überarbeitete Fassung November 2010) 
zuzuordnen sind. Entsprechendes gilt für Anlagen, die aufgrund des Gefahrenindexes 
der dort vorhandenen Stoffe den Abstandsklassen I bis IV zuzuordnen sind. 

Ausnahmsweise können Anlagen i.S.v. § 3 Abs. 5a BImSchG zugelassen werden, 
wenn gutachterlich nachgewiesen ist, dass aufgrund baulicher, technischer oder 
sonstiger Maßnahmen ein geringerer Abstand zu schutzbedürftigen Gebieten 
ausreichend ist, um Auswirkungen von schweren Unfällen i.S.d. Art. 3 Nr. 13 der 
Richtlinie 2012/18/EU (sog. Seveso-III-Richtlinie) ausschließen zu können. 
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 Die Begründung wird entsprechend klarstellend ergänzt und angepasst. 

 Kapitel 4.1 Art der baulichen Nutzung – Gewerbegebiete, Nicht zulässige 
Nutzungen unter Berücksichtigung des Umgangs mit Gefahrenstoffen 

 Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 31 Abs. 1 BauGB sind im Planvollzug, also 
anlässlich der erforderlichen Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. Die 
Schloss-Stadt Hückeswagen ist dabei auch im immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren zu beteiligen. 

 

 Die Ausnahmevoraussetzung wird auch unter Kap. 6.8 „Mögliche Auswirkungen 
durch schwere Unfälle von zulässigen Vorhaben im Plangebiet“ erläutert. 
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Die Hinweise und Anregungen der Bezirksregierung Düsseldorf, Dez. 22 
(Kampfmittelbeseitigungsdienst) werden wie folgt im Bebauungsplan berücksichtigt:  

 

 1 Meldepflicht bei Funden von Kampfmitteln 

Es ist nicht auszuschließen, dass Kampfmittel (Blindgänger) aus dem II. Weltkrieg 
vorgefunden werden können. Daher sind Erdarbeiten mit entsprechender Vorsicht 
auszuführen. Sollten Kampfmittel gefunden werden, sind aus Sicherheitsgründen die 
Erdarbeiten sofort einzustellen und umgehend die nächstgelegene Polizeidienststelle 
oder der Kampfmittelräumdienst zu benachrichtigen. Erfolgen Erdarbeiten mit 
erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, 
Verbauarbeiten etc. wird eine Sicherheitsdetektion empfohlen. Auf das Merkblatt für 
Baugrundeingriffe auf der Internetseite der Bezirksregierung Düsseldorf wird 
hingewiesen. 
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Ergebnis der Abwägung: 

 

 Da mit der Änderung der Festsetzung unter Ziff. 1.1.3 eine Änderung der 
Planinhalte erfolgt, ist gemäß § 4a Abs. 3 BauGB eine erneute Auslegung 
erforderlich. 

 Da die Änderung der Festsetzung aber nicht die Grundzüge der Planung berührt, 
wird die Einholung der Stellungnahmen auf die Öffentlichkeit und die berührten 
Träger öffentlicher Belange (Bezirksregierung Köln, Oberbergischer Kreis) 
beschränkt. 
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 


